
1. Tag: Anreise nach Lido di Camaiore

Sie fliegen nach Pisa oder Florenz. Nach der Ankunft in der Toskana werden Sie von Ihrer Reiseleitung begrüßt und zum 3-Sterne-Hotel in Lido
di Camaiore gebracht. Beim gemeinsamen Abendessen im Hotel lassen Sie den Tag ausklingen.

2. Tag: Ausflug «Mittelalterliches San Gimignano und Volterra» (fakultativ)

Der heutige Tag bietet Ihnen die Gelegenheit, zwei sehenswerte toskanische Städte zu besuchen. Zunächst fahren Sie nach San Gimignano
an der alten Frankenstraße. Die Kleinstadt war im Mittelalter eine stolze, unabhängige Gemeinde. Haupteinnahmequelle waren der Anbau und
Handel mit Safran, der zu dieser Zeit zum Färben von Seidenstoffen genutzt wurde. Der einstige Wohlstand spiegelt sich besonders in den
auffälligen Geschlechtertürmen wider. Im 13. Jahrhundert wetteiferten die wohlhabenden Familien um den höchsten dieser Wohntürme. So
entstand im Laufe der Zeit die charakteristische Silhouette San Gimignanos, die heute auch als mittelalterliches Gegenstück der Skyline von
Manhattan verstanden wird. Auf schönen, durch die eindrucksvolle Landschaft verlaufenden Straßen erreichen Sie am Nachmittag Volterra.
Der Name der Stadt wurde in der Renaissance oft als «fliegendes Land» interpretiert. Zwar könnte dies auf mehrere toskanische Städte
zutreffen doch Volterra scheint mit seinen massiven Mauern und der einst strategisch gewählten Lage auf einem Hügel wahrlich über der
Landschaft zu schweben. Teil des reizvollen Stadtbildes sind Zeugnisse aus etruskischer und römischer Herrschaft. Bis heute ist Volterra ein
Zentrum für die Verarbeitung des in der Region abgebauten Alabasters, was in den Straßen und Gassen auf vielfältige Weise erkennbar ist
(Preis: 90,- €). Auch heute wird das Abendessen im Hotel serviert.

3. Tag: Ausflug «Beeindruckendes Gesamtkunstwerk Florenz»

Gegründet unter Julius Cäsar im ersten Jahrhundert als Colonia Florentia begeistert die toskanische Hauptstadt heute als wunderschönes
Gesamtkunstwerk. Von Florenz breitete sich die Energie, die das Ende des Mittelalters und damit den Beginn der Neuzeit einleitete, nach
ganz Europa aus. Unter der Herrschaft der mächtigen Dynastie der Familie Medici fanden zahlreiche Dichter, Maler, Bildhauer und Architekten
Zuflucht in der Stadt am Fluss Arno und hinterließen dort ihre faszinierenden Spuren. Filippo Brunelleschis mächtige Domkuppel, stolze
Renaissancepaläste aber auch mittelalterliche Straßenzüge sowie kleine Kirchen in versteckten Winkeln und Gassen prägen das Stadtbild.
Nach dem Frühstück machen Sie sich auf den Weg zur «Wiege der Renaissance», wie Florenz auch genannt wird. Bei einem Rundgang
entdecken Sie die zentrale Piazza della Signoria mit Giambolognas Neptunbrunnen sowie einer Marmorkopie des berühmten Davids von
Michelangelo, die Basilika di Santa Croce mit den letzten Ruhestätten Machiavellis, Michelangelos, Galileo Galileis und Gioachino Rossinis
sowie den Ponte Vecchio, eine der ältesten Segmentbogenbrücken der Welt. Den Nachmittag gestalten Sie nach Ihren Vorstellungen in Florenz.
Im Anschluss an die Rückkehr zum Hotel genießen Sie das Abendessen.

4. Tag: Ausflug «Die großartige Stadt Siena und ihre Kathedrale» (fakultativ)

Nach langem Dornröschenschlaf wurde Siena im 19. Jahrhundert wiederentdeckt. Wenn Sie möchten, lernen Sie heute die wunderschöne
Stadt im Zentrum der Toskana kennen. Zunächst widmen Sie sich der, mit hellem und dunklem Marmor verblendeten Kathedrale Santa
Maria Assunta, die zu den bedeutendsten gotischen Architekturen Italiens zählt. Die großartige Fassade, die vom Können der Bildhauer um
Giovanni Pisano zeugt, die grandiose Kanzel und der Kirchenboden mit wunderschönen Intarsienarbeiten werden Sie sicherlich begeistern.
1229 begonnen, konnte der Dom 1263 größtenteils fertiggestellt werden. Der 1313 vollendete Glockenturm sollte 26 Jahre später vergrößert
werden. Aus finanziellen Gründen sowie Problemen mit der Statik wurde dieses Vorhaben jedoch nicht realisiert. Freuen Sie sich zudem auf
die von beeindruckender Architektur gerahmte Piazza del Campo, einen der schönsten Plätze der Welt. Neben weiteren Profanbauten an der
zentral gelegenen Piazza sehen Sie den, ab 1297 errichteten Palazzo Pubblico, dessen Turm mit einer Höhe von über einhundert Metern das
Stadtbild Sienas prägt. Der Nachmittag steht in Siena zur freien Verfügung. So können Sie im toskanischen Ambiente einen Cappuccino oder
Campari genießen oder die Stadt auf eigene Faust näher erkunden (Preis inklusive Eintritt: 95,- €). Schließlich kehren Sie zum Hotel zurück, wo
Sie das Abendessen erwartet.

5. Tag: Ausflug «Malerischer Nationalpark Cinque Terre» (fakultativ)

Der Nationalpark Cinque Terre in der Nachbarregion Ligurien besteht aus einem zwölf Kilometer langen Küstenstreifen sowie fünf malerischen
Orten, die sich bis heute große Teile ihrer Ursprünglichkeit bewahren konnten. Der heutige Tag bietet die Möglichkeit, dieses bezaubernde
Schutzgebiet zu besuchen. Mit dem Zug gelangen Sie nach dem Frühstück über La Spezia nach Manarola, dem wohl ältesten Ort der Cinque
Terre. Im Anschluss an einen kurzen Aufenthalt setzen Sie die Zugfahrt nach Monterosso al Mare fort. In dem, aus dem neuen Viertel Fegina
und einer kleinen Altstadt bestehenden, Fischerdorf verbringen Sie Ihre Mittagspause. So zauberhaft die malerischen Orte der Cinque Terre
auch sind, am eindrucksvollsten ist der Nationalpark vom Wasser aus. Zum Abschluss unternehmen Sie eine Bootsfahrt entlang der Küste,
vorbei an Portovenere erreichen Sie La Spezia. Die Rückfahrt nach Lido di Camaiore erfolgt erneut mit dem Zug (Preis inklusive Zug- und
Bootsfahrten: 110,- €, Ausflug ist witterungsabhängig). Das Abendessen wird im Hotel serviert.

6. Tag: Ausflug «Weltberühmte Bauwerke in Pisa und der einstige Stadtstaat Lucca» (fakultativ)

Auch der heutige Tag bietet Ihnen die Gelegenheit, an einem besonderen Ausflug teilzunehmen. Zunächst erkunden Sie Pisa bei einem
Rundgang. Freuen Sie sich auf die Piazza del Duomo mit dem romanischen Dom Santa Maria Assunta, dem Baptisterium, der Friedhofsanlage
Camposanto Monumentale sowie dem weltberühmten «Schiefen Turm von Pisa». Die Grundsteinlegung für den Glockenturm des Doms, der
zum Wahrzeichen der Stadt wurde, erfolgte im Jahr 1173. Nach mehreren Unterbrechungen konnte der wunderschöne Campanile erst rund
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zweihundert Jahre später vollendet werden. Doch nicht nur die Schräglage von rund vier Grad ist sehenswert - zusammen mit den anderen
Gebäuden auf der Piazza del Duomo gilt der Glockenturm als Meisterwerk italienischer Bildhauerkunst und zählt zum Weltkulturerbe der
UNESCO. Im Anschluss unternehmen Sie einen Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten Luccas. Bis heute ist der Mauerring des einstigen
Stadtstaates - der im Laufe der Jahrhunderte Züge einer Festungsanlage annahm - vollständig erhalten. Im Stadtkern haben toskanische
Baumeister Juwelen aller Epochen und Stile hinterlassen. Besonders auffällig ist die Form der Piazza dell'Anfiteatro. Die rahmenden Häuser
wurden auf den Resten eines ovalen römischen Amphitheaters aus dem zweiten Jahrhundert erbaut. An den Außenseiten sind noch einige der
alten Mauersteine erhalten (Preis inklusive Eintritt: 99,- €). Beim Abendessen lassen Sie die Eindrücke der Reise nochmals Revue passieren.

7. Tag: Rückreise zum Ausgangsort

Sie werden zum Flughafen gebracht, wo Sie den Rückflug zu Ihrem Ausgangsort antreten.

Programmänderungen aus witterungsbedingten und organisatorischen Gründen vorbehalten!

Eingeschlossene Leistungen

 Flug nach Pisa oder Florenz und zurück (Umsteigeverbindung möglich)
 Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgebühren
 Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
 6 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 3-Sterne-Hotel in Lido di Camaiore (Landeskategorie)
 1 Begrüßungsdrink im Hotel (am 1. Tag)
 6 Abendessen im Hotel (1. bis 6. Tag), davon 1 typisch toskanisches Abendessen, gefolgt von Vino Santo mit Cantuccini (Dessertwein

und Mandelgebäck)
 Getränke zu den Abendessen (je 0,25 Liter Tischwein und 0,5 Liter Mineralwasser)
 Ausflug «Beeindruckendes Gesamtkunstwerk Florenz»
 Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung
 Ausführliche Reiseunterlagen

Nicht im ReiseprNicht im Reisepreis enthalteneis enthalten

 Bettensteuer

 Trinkgelder und sonstige persönliche Ausgaben
 Persönliche Reiseversicherung

Optionale LeistungenOptionale Leistungen

 Ausflug «Mittelalterliches San Gimignano und Volterra» (min. 15 Personen): 90,– €

 Ausflug «Die großartige Stadt Siena und ihre Kathedrale», inklusive Eintritt (min. 15 Personen): 95,– €
 Ausflug «Malerischer Nationalpark Cinque Terre», inklusive Zug- und Bootsfahrten (Ausflug ist witterungsabhängig) (min. 15 Personen):

110,– €
 Ausflug «Weltberühmte Bauwerke in Pisa und der einstige Stadtstaat Lucca» (min. 15 Personen): 99,– €
 Einzelzimmerzuschlag: 200,– €

Die M-TOURS Erlebnisreisen GmbH Osnabrück tritt als Vermittler der Reise auf. Es gelten die Reisebedingungen und AGB des Veranstalters.
Der Veranstalter ist Mondial Tours.

Bettensteuer/City Tax

Immer mehr Städte in Europa führen eine sogenannte Bettensteuer oder eine City Tax ein. Falls bei dieser Reise diese Steuer anfallen sollte,
bitten wir Sie, diese vor Ort in bar direkt im Hotel bzw. an Bord zu bezahlen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Mängelanzeige

Sollte auf Ihrer Reise unerwartet ein Mangel auftreten, zeigen Sie diesen bitte unverzüglich vor Ort (bei unserer Reisebegleitung oder im
Hotel/ beim Schiffspersonal) an.

Kreditkarte auf Reisen

Immer mehr Hotels, Restaurants und Geschäfte stellen auf einen bargeldlosen Zahlungsverkehr um. Wir empfehlen Ihnen daher eine
Kreditkarte auf Ihre Reise mitzunehmen. Auch für das Abheben von Bargeld im Ausland ist eine Kreditkarte nützlich, da bei dieser, anders als
bei einer Girokarte, in den meisten Fällen keine Gebühren anfallen. Sie benötigen eine PIN für die Abhebung mit der Kreditkarte.

Reiseunterlagen

Beim Check-In im Hotel ist Ihre Buchungsbestätigung/Rechnung in elektronischer und gedruckter Form vorzulegen.

Eigene An und Abreise

Die Reise erfolgt in eigener An- & Abreise.

Reiseschutz

Im Reisepreis ist kein Reiseschutz enthalten. Für das Ausland empfehlen wir dringend den Abschluss einer Reisekrankenversicherung. Sie
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können jederzeit vor Reisebeginn gegen Zahlung von Stornokosten von der Reise zurücktreten. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer
Stornierung der Reise die festgelegten Stornierungsgebühren anfallen. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, eine
Reiserücktrittskostenversicherung abzuschließen! Sie können Ihre Reiseversicherungen gerne bei uns abschließen.

Zahlungsmöglichkeiten

Die Anzahlung beträgt in der Regel 20% des Reisepreises und ist innerhalb 14 Tage nach Rechnungslegung zu begleichen. Der Restbetrag
wird vier Wochen vor Reisebeginn fällig.

Wir behalten uns vor einzelne Reisen mit anderen Zahlungsmodalitäten zu versehen. Dies entnehmen Sie der Reiseausschreibung.

Eingeschränkte Mobilität

Diese Reise ist für Reisende mit eingeschränkter Mobilität nicht nutzbar. Gerne berät Sie unser Kundenservice bei Bedarf individuell vor Ihrer
Reisebuchung (Tel: 0541 - 98109100).

Reiseunterlagen

Ergänzende Informationen erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen etwa 10 Tage vor Reisebeginn.

Eintrittskarten/ Tickets

Sofern Eintrittskarten für eine Veranstaltung oder sonstige Tickets in Ihrem Angebot inkludiert sind, liegen diese in den meisten Fällen am
Anreisetag in Ihrer Unterkunft für Sie bereit. Falls unter den Hinweisen eine alternative Tickethinterlegung ausgeschrieben ist, behält diese
ihre Gültigkeit.

Veranstalter

Mondial Tours MT SA
CH-Locarno

Telefonnummer: 0541 - 98109100

Es gelten die aktuellen Mondial Tours Reisebedingungen.

Hinweise

Reisedokumente/ EinrReisedokumente/ Einreisebestimmungeneisebestimmungen

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder einen gültigen Reisepass.

Citytax/KCitytax/Kururtaxtax

Vor Ort ist eine Citytax/Kurtaxe zu entrichten.

EingeschrEingeschränkte Mobilitätänkte Mobilität

Leider ist diese Reise für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen
Bedürfnisse.

MindestteilnehmerzahlMindestteilnehmerzahl

Die Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Reise beträgt 20 Personen.

HinweiseHinweise

Bitte beachten Sie, dass die Rundgänge teilweise auf Kopfsteinpflaster stattfinden. Bitte nehmen Sie geeignetes Schuhwerk mit. Für die
Teilnahme an dieser Reise ist eine körperliche Grundfitness erforderlich. Sie ist daher nur bedingt für Personen mit eingeschränkter Mobilität
empfehlenswert.

ReiseReisevversicherungersicherung

Wir empfehlen den Abschluss eines umfassenden Reiseversicherungspakets, inklusive einer Rücktrittskostenversicherung sowie einer
Versicherung zur Deckung eventueller Rückführungskosten.

VVereranstalter:anstalter: Mondial Tours MT SA | Via Bartolomeo Varenna 29 | 6600 Locarno | Schweiz

VVermittler:ermittler: M-TOURS Erlebnisreisen GmbH | Große Straße 17-19 | 49074 Osnabrück

Gepäckbestimmungen

Die genauen Gepäckbestimmungen teilen wir Ihnen mit Ihren ausführlichen Reiseunterlagen mit.
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Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer Reise haben, stehen
wir Ihnen gerne unter folgender Nummer zur Verfügung:

0541 - 981 091 000541 - 981 091 00

E-Mail: info@m-tours.de

Mondial Tours MT SA, CH-Locarno

Wir empfehlen den
Abschluss einer

Reiserücktrittskostenversicherung

Unser Serviceteam informiert
Sie hierzu gerne.
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Reisetermin: 27.09. - 03.10.2026

UnterkunftsarUnterkunftsart/Prt/Preis | Hotel Eeis | Hotel Eur:ur: p.Pp.P..

DoppelzimmerDoppelzimmer

Belegung: 2 Personen
1.395,- €1.395,- €

EinzEinzelzimmerelzimmer

Belegung: 1 Person
1.595,- €1.595,- €

Zusatzleistungen

Ausflug “Mittelalterliches San Gimignano und Volterra” - 90,- €
Ausflug “Die großartige Stadt Siena und ihre Kathedralei" - 95,- €
Ausflug “Malerischer Nationalpark Cinque Terre" - 110,- €
Ausflug “Weltberühmte Bauwerke in Pisa und der einstige Stadtstaat Lucca" - 99,- €

Startpunkte

· Selbstanreise zum Flughafen -
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Auszug aus den Allgemeine Geschäfts- und Reisebedingungen der 
M-TOURS Erlebnisreisen GmbH (nachstehend M-TOURS genannt)

Gemeinsam erleben!

Die nachstehenden Reisebedingun-
gen werden Bestandteil des zwischen 
M-TOURS und dem Kunden geschlos-
senen Vertrages und ergänzen inso-
weit die gesetzlichen Bestimmungen.

M-TOURS als Reiseveranstalter

1. Abschluss des Reisevertrages

1.1 Mit der Anmeldung bietet der 
Kunde M-TOURS den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Die 
Anmeldung kann schriftlich, mündlich, 
fernmündlich oder auf elektronischem 
Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen 
werden, nachdem der Kunde von 
M-TOURS i.S. des Art. 250 §§ 1-3 EGB-
GB ordnungsgemäß informiert wurde.

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den 
Anmelder auch für alle in der Anmel-
dung mit aufgeführten Teilnehmer, 
für deren Vertragsverpfl ichtungen der 
Anmelder wie für seine eigenen Ver-
pfl ichtungen einsteht, sofern er eine 
entsprechende gesonderte Verpfl ich-
tung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat.

1.3 Der Vertrag kommt mit der Annah-
me durch M-TOURS zustande. Die 
Annahme bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Ver-
tragsabschluss wird M-TOURS dem 
Kunden die den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechende Reisebestätigung 
auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln bzw. in den Fällen des 
Art. 250 § 6 I EGBGB in Papierform 
aushändigen.

2. Bezahlung

2.1 M-TOURS hat zur Sicherung der 
Kundengelder eine Insolvenzversi-
cherung bei der TourVERS, Borsteler 
Chausse 51, 22453 Hamburg abge-
schlossen.

2.2 Mit Zustandekommen des Rei-
severtrages und der Aushändigung 
des Sicherungsscheines im Sinne von 
§§ 651r, 651t BGB, der Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsi-
cherers in klarer, verständlicher und 
hervorgehobener Weise enthält, hat 
der Kunde in der Regel eine Anzah-
lung in Höhe von 20% des Reisepreises 
zuzüglich etwaiger Kosten einer abge-
schlossenen Versicherung zu leisten. 
Liegt dem Reisevertrag ein individuell 
unterbreitetes Angebot zugrunde, gilt 
abweichend von dieser Regelung die 
dort ausgewiesene Anzahlungshöhe. 
Von M-TOURS lediglich vermittelte 
Leistungen können je nach Zahlungs-
bedingungen der Leistungsträger 
abweichende Fälligkeiten haben, über 
die der Kunde vor Vertragsschluss 
informiert wird.

2.4 Die Anzahlung ist sofort nach 
Rechnungserhalt und Aushändigung 
des Sicherungsscheines fällig. Der 
restliche Reisepreis ist 4 Wochen vor 
Abreise fällig, sofern die Reise nicht 
mehr aus den Gründen von Ziff  9.b 
abgesagt werden kann. Bei Über-
weisungen aus dem Ausland hat der 
Kunde die zusätzlich anfallenden Ge-

bühren für Auslandsüberweisungen 
vollständig zu tragen.     

   

2.5 Prämien für vermittelte Versiche-
rungen, Rücktrittsentschädigungen, 
Bearbeitungs- und Umbuchungs-
gebühren sind jeweils sofort fällig. 
Aufwendungen für das Besorgen 
von Visa (z.B. Visagebühren) werden, 
sobald der Kunde M-TOURS mit der 
Visabeantragung beauftragt hat, 
ebenfalls unmittelbar in Rechnung 
gestellt und fällig.

2.6 Die Reiseunterlagen werden aus-
schließlich nach erfolgter Gutschrift 
des gesamten Reisepreises auf dem 
Konto von M-TOURS ausgehändigt 
oder zugesandt. Bis zur vollständigen 
Bezahlung des Reisepreises steht 
M-TOURS gegenüber dem Kunden ein 
Leistungsverweigerungsrecht zu.

3. Leistungen

3.1 Der Umfang der vertraglichen 
Leistungen ergibt sich ausschließlich 
aus der Leistungsbeschreibung von 
M-TOURS sowie aus den entspre-
chenden Angaben in der Reisebe-
stätigung und den gemäß Art. 250 
§ 3 EGBGB gemachten Angaben. 
Etwaige Nebenabreden bedürfen 
der ausdrücklichen Bestätigung von 
M-TOURS auf einem dauerhaften 
Datenträger.

3.2 Hotel-, Orts- oder Schiff sprospek-
te, die nicht von M-TOURS heraus-
gegeben werden, sind für M-TOURS 
nicht bindend.

3.3 Dritte sind nicht befugt, von 
den Reisebedingungen oder den 
Ausschreibungen von M-TOURS 
abweichende Zusagen zu machen 
und/oder Vereinbarungen zu treff en. 
Besondere Kundenwünsche müssen 
durch M-TOURS ausdrücklich schrift-
lich bestätigt werden, um Vertragsbe-
standteil zu werden.

3.4 Leistungen, die als Fremdleistun-
gen direkt vom Kunden bei Drittun-
ternehmen gebucht werden, gehören 
nicht zum Leistungsumfang von 
M-TOURS (z. B. Sportveranstaltungen, 
Ausfl üge, Rundfahrten, Ausstellungen, 
Veranstaltungen, etc.).

3.5 Wenn M-TOURS die Reise nach 
dem Prinzip des sogenannten „Dyna-
mic Packaging“ (Paketierung) zusam-
menstellt, kann der vereinbarte Preis 
von den Ausschreibungen abweichen.

4. Leistungsänderungen

4.1 M-TOURS behält sich ausdrück-
lich vor, aus sachlich berechtigten, 
erheblichen und nicht vorherseh-
baren Gründen vor Vertragsschluss 
eine Änderung oder Abweichung der 
Angaben in der jeweiligen Leistungs-
beschreibung zu erklären.

4.2 M-TOURS verpfl ichtet sich, den 
Kunden über Leistungsänderungen 
oder -abweichungen unverzüg-
lich gem. § 651f II BGB auf einem 

dauerhaften Datenträger in Kenntnis 
zu setzen. Im Falle einer erhebli-
chen Änderung der Reise ist der 
Kunde berechtigt, ohne Kosten vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder 
die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn M-TOURS in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den 
Kunden anzubieten. Der Kunde hat 
diese Rechte unverzüglich nach Erhalt 
der Mitteilung über die Änderung 
gegenüber M-TOURS geltend zu 
machen.

4.3 Eventuelle Gewährleistungs-
ansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten Leistungen mit Män-
geln behaftet sind.

6. Reiserücktritt durch den Kunden

6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Rei-
sebeginn von der Reise zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber M-TOURS  
zu erklären. Sofern die Reise über 
einen Reisevermittler gebucht wurde, 
kann der Rücktritt auch diesem ge-
genüber erklärt werden. Maßgebend 
ist der Zugang der Rücktrittserklärung. 
Der Rücktritt ist unter Angabe der Vor-
gangsnummer schriftlich zu erklären.

6.2 Bei einem Rücktritt des Kunden 
vor Antritt der Reise steht M-TOURS  
anstelle des Reisepreises eine 
Rücktrittsentschädigung zu (§ 651h 
BGB), sofern M-TOURS  den Rücktritt 
nicht zu vertreten hat und/oder keine 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen 
Umstände i.S.d. § 651h III BGB vorlie-
gen, die die Durchführung der Reise 
oder die Beförderung von Personen 
an den Bestimmungsort erheblich 
beeinträchtigen. Umstände sind 
unvermeidbar und außergewöhnlich, 
wenn sie nicht der Kontrolle der Partei 
unterliegen, die sich hierauf beruft 
und ihre Folgen sich auch dann nicht 
hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroff en 
worden wären.

6.3 M-TOURS  kann anstelle des 
konkret berechneten Entschädigungs-
anspruchs die folgende pauschalierte 
Rücktrittsentschädigung geltend 
machen:

a) Busreisen

bis 30 Tage vor Reisebeginn 25% 

ab 29. -22. Tag vor Reisebeginn 30%

ab 21. – 15. Tag vor Reisebeginn 45%

ab 14. – 10. Tag vor Reisebeginn 70%

ab 9. – 7. Tag vor Reisebeginn 75%

ab 6.– 2. Tag vor Reisebeginn 80%

am Tag der Abreise oder bei Nicht-
antritt (no-show) 90% des Reisepreises

b) Flugreisen 

bis 61 Tage vor Reisebeginn 20%

ab 60. - 46. Tag vor Reisebeginn  40%

ab 45. - 31. Tag vor Reisebeginn 60%

ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 70%

ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 85%

am Tag der Abreise oder bei 
Nichtantritt (no-show) 90% des 
Reisepreises

c) Schiff spauschalreise

bis 90 Tage vor Reiseantritt 30%

ab 89. - 31. Tag vor Reisebeginn 40%

ab 30.  - 15. Tag vor Reisebeginn 70%

ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 85%

am Tag der Abreise oder bei Nicht-
antritt (no-show) 90 % des Reise-
preises

d) Zugpauschalreisen

bis 45 Tage vor Reiseantritt 30% 

ab 44. - 30. Tag vor Reisebeginn  40%

ab 30.  - 15. Tag vor Reisebeginn 60%

ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 75%

am Tag der Abreise oder bei Nicht-
antritt (no-show) 90% des Reisepreises

f) Pauschalreisen mit eigener Anreise 
sowie Reisen in Verbindung mit Ein-
trittskarten

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 30%

ab 29. -22. Tag vor Reisebeginn 35%

ab 21. – 15. Tag vor Reisebeginn 45%

ab 14. – 10. Tag vor Reisebeginn 65%

ab 9. – 7. Tag vor Reisebeginn 75%

ab 6.– 2. Tag vor Reisebeginn 80%

am Tag der Abreise oder bei Nicht-
antritt (no-show) 90% des Reisepreises

6.4 Zusätzlich kann der Preis vermit-
telter Leistungen (z.B. Versicherungen, 
Visa) sowie die Kosten fest abgenom-
mener / bestellter Veranstaltungsti-
ckets in voller Höhe anfallen.

6.5 Bei einer Berechnung nach Ziff . 6.3 
bleibt dem Kunden unbenommen, den 
Nachweis zu führen, dass M-TOURS  
im Zusammenhang mit dem Rücktritt 
keine oder wesentlich geringere Kos-
ten entstanden sind.

6.6 M-TOURS  kann anstelle der unter 
Ziff . 6.3 genannten Pauschalen einen 
konkret berechneten Entschädigungs-
anspruch als Ersatz für die getroff e-
nen Reisevorkehrungen und für seine 
Aufwendungen geltend machen, 
sofern der M-TOURS  entstandene 
Schaden deutlich höher ausfällt, als 
die unter Ziff . 6.3 genannten Pauscha-
len. Maßgeblich für die Berechnung 
des Ersatzes ist der Reisepreis unter 
Abzug der ersparten Aufwendun-
gen und etwaigen anderweitigen 
Verwendungen der Reiseleistungen. 
In diesem Fall wird M-TOURS  die 
konkrete Entschädigung berechnen 
und begründen.

9. Rücktritt und Kündigung durch 

M-TOURS 

M-TOURS  kann in folgenden Fällen 
vor Antritt der Reise vom Reisevertrag 
zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen:

a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn 
der Reisende die Durchführung der 
Reise ungeachtet einer Abmahnung 
nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt 
M-TOURS  deshalb den Vertrag, so 



behält M-TOURS  den Anspruch auf 
den Reisepreis, muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die er aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch ge-
nommenen Leistung erlangt werden.

b) Bei Nichterreichen einer ausge-
schriebenen Mindestteilnehmerzahl, 
wenn in der Reiseausschreibung für 
die entsprechende Reise auf eine 
Mindestteilnehmerzahl und die Frist, 
binnen derer der Rücktritt durch 
M-TOURS  möglich ist, hingewiesen 
wurde, in der im Vertrag bestimmten 
Frist, spätestens jedoch
.  20 Tage vor Reisebeginn bei einer 
Reisedauer von mehr als 6 Tagen,

.  7 Tage vor Reisebeginn bei einer 
Reisedauer von mindestens 2 und 
höchsten 6 Tagen

.  48 Stunden vor Reisebeginn bei einer 
Reisedauer von weniger als 2 Tagen.

In jedem Fall ist M-TOURS  verpflich-
tet, den Kunden unverzüglich nach 
Eintritt der Voraussetzung für die 
Nichtdurchführung der Reise hiervon 
in Kenntnis zu setzen und ihm die 
Rücktrittserklärung unverzüglich zu-
zuleiten. Bereits geleistete Zahlungen 
auf den Reisepreis erhält der Kunde 
zurück.

10. Haftung von M-TOURS 

10.1 M-TOURS  haftet im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen 
Kaufmanns für die gewissenhafte 
Reisevorbereitung, die sorgfältige 
Auswahl und Überwachung der 
Leistungsträger und die ordnungs-
gemäße Erbringung der bestätigten 
Reiseleistungen auf der Grundlage 
des jeweiligen Angebotes.

10.2 M-TOURS  haftet nicht für Leis-
tungsstörungen im Zusammenhang 
mit Leistungen, die nicht Bestandteil 
des Reisevertrages sind und/oder 
die der Reisende ohne Vermittlung 
von M-TOURS  direkt gebucht und in 
Anspruch genommen hat (z.B. Veran-
staltungen, Ausflüge, Besuche, etc.).

10.3 Die vertragliche Haftung von 
M-TOURS  ist bei anderen als Körper-
schäden auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Kunden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird 
oder soweit M-TOURS  für einen 
dem Kunden entstehenden Schaden 
allein wegen einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen (beispielsweise 
Leistungsträger) verantwortlich ist. 
Möglicherweise darüber hinausge-
hende Ansprüche aufgrund interna-
tionaler Abkommen bleiben von der 
Beschränkung unberührt.

10.4 Für alle gegen M-TOURS  ge-
richteten Schadensersatzansprüche 
aus unerlaubter Handlung, die nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruhen, ist die Haftung auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt, ausgenommen darüber 
hinausgehende Ansprüche aufgrund 
internationaler Abkommen.

10.5 Gelten für eine von einem 
Leistungsträger zu erbringende 
Reiseleistung internationale Überein-
kommen oder auf solchen beruhende 
gesetzliche Vorschriften, nach denen 
ein Anspruch auf Schadensersatz nur 

unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen entsteht oder 
geltend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgeschlossen ist, so kann sich 
M-TOURS  hierauf berufen.

10.7 Die Beteiligung an Sport- und 
anderen Ferienaktivitäten muss der 
Kunde selbst verantworten. Sportan-
lagen, Geräte und Fahrzeuge sollte 
der Kunde vor Inanspruchnahme 
überprüfen. Für Unfälle, die bei Spor-
tausübungen und anderen Ferienak-
tivitäten auftreten, haftet M-TOURS  
nur, wenn M-TOURS  ein Verschulden 
trifft.

11. Versicherungen

Sofern nicht anders erwähnt, sind 
im Reisepreis keine Versicherungen 
eingeschlossen.

M-TOURS  empfiehlt dem Kunden 
ausdrücklich den Abschluss folgender 
Versicherungen:
. Reiserücktrittskostenversicherung,
. Reisegepäckversicherung,
. Reiseabbruchversicherung,
. Reiseunfallversicherung,
.  Reisekrankenversicherung/ 
Auslandskrankenversicherung.

12. Obliegenheiten des Kunden/

Fristen

12.1 Der Kunde hat M-TOURS  um-
gehend davon in Kenntnis zu setzen, 
wenn er die erforderlichen Reiseun-
terlagen (Flugscheine, Leistungsgut-
scheine, Rail & Fly Pick-up Nummern 
und Reiseinformationen) spätestens 5 
Werktage (mit Ausnahme von Ziff. 1.5) 
vor Reiseantritt nicht erhalten hat. In 
diesem Fall werden die Reiseunterla-
gen, Zahlungseingang bei M-TOURS  
vorausgesetzt, sofort per E-Mail 
zugesand M-TOURS .

12.2 Werden Reiseleistungen nicht 
vertragsgemäß erbracht, kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde 
ist verpflichtet, M-TOURS  einen auf-
getretenen Reisemangel unverzüglich 
anzuzeigen. Die Anzeige hat gegen-
über der Reiseleitung vor Ort, deren 
Kontaktdaten in den Reiseunterlagen 
stehen, zu erfolgen. Ist eine Reiselei-
tung nicht vorhanden oder erreich-
bar, so sind etwaige Reisemängel 
M-TOURS  an deren Sitz zur Kenntnis 
zu geben (Anschrift siehe Ziff. 23).

Vertragliche Minderungsansprüche 
(§ 651m BGB) und Schadenser-
satzansprüche (§ 651n BGB) sind 
ausgeschlossen, sofern der Kunde die 
Mängelanzeige schuldhaft unter-
lässt. M-TOURS  kann die Abhilfe 
auch in der Weise schaffen, dass eine 
gleichwertige oder höhere Ersatz-
leistung erbracht wird, soweit dies für 
den Kunden zumutbar ist. Zur Abhilfe 
ist M-TOURS  nicht verpflichtet, wenn 
der Reisemangel bewusst wider Treu 
und Glauben herbeigeführt wurde 
bzw. die Abhilfe eine unzulässige Ver-
tragsänderung darstellt. Die örtliche 
Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dieses möglich ist. 
Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche 
des Kunden anzuerkennen.

12.3 Will der Kunde den Reisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 
651i BGB bezeichneten Art oder aus 
wichtigem, M-TOURS  erkennba-

ren Grund wegen Unzumutbarkeit 
kündigen, hat er M-TOURS  zuvor 
eine angemessene Frist zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder von M-TOURS  ver-
weigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, für M-TOURS  erkenn-
bares Interesse des Kunden gerecht-
fertigt ist.

12.4 Bei eventuell auftretenden 
Leistungsstörungen ist der Kunde ver-
pflichtet, im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen alles ihm Zumutbare 
zu tun, um zu einer Behebung der 
Störung beizutragen und eventuell 
entstehenden Schaden so gering wie 
möglich zu halten. Insbesondere hat 
er M-TOURS  auf die Gefahr eines 
Schadens aufmerksam zu machen.

12.5 Sofern das Gepäck des Kun-
den bei Flugreisen verloren geht, 
beschädigt wird oder nicht rechtzeitig 
ankommt, muss der Kunde unverzüg-
lich eine schriftliche Schadensanzeige 
(P.I.R.) vor Ort bei der Fluggesell-
schaft, die die Beförderung durchge-
führt hat, vornehmen. Die Schadens-
anzeige ist bei Gepäckverlust binnen 
7 Tagen, bei Verspätungen innerhalb 
von 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Fluggesellschaften lehnen 
in der Regel Erstattungen ab, wenn 
die Schadenanzeige nicht ausgefüllt 
worden ist. M-TOURS  übernimmt 
keine Haftung für den Verlust bzw. 
die Beschädigung von Wertgegen-
ständen oder Geld im aufgegebenen 
Gepäck, wenn jene bei der Aufgabe 
des Gepäckstücks auf dem Flugschein 
nicht ausdrücklich vermerkt worden 
sind. Im übrigen ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck M-TOURS  bzw. der 
Reiseleitung unverzüglich anzuzeigen.

12.6 Ansprüche in Fällen der Nicht-
beförderung, Annullierung und 
Verspätungen aus der EU Verordnung 
Nr. 261/2004 sind ausschließlich an 
die ausführende Fluggesellschaft zu 
richten.

14. Pass-, Visa-, Einreise- und  

Gesundheitsbestimmungen

14.1 M-TOURS  informiert den Kunden 
über die Pass- und Visaerfordernisse, 
sowie über gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten, die für die Reise und 
den Aufenthalt erforderlich sind und 
die ungefähre Dauer, die für eine Be-
schaffung etwaiger Dokumente erfor-
derlich ist. Der Kunde ist jedoch für die 
Einhaltung aller für die Durchführung 
der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, die aus 
der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
erwachsen, gehen zu Lasten des Kun-
den, ausgenommen, wenn sie durch 
eine Falsch- oder Nichtinformation 
durch M-TOURS  bedingt sind.

14.2 Zur Erfüllung der Verpflich-
tung nach Ziff. 14.1 wird der Kunden 
M-TOURS  vollumfassend und wahr-
heitsgemäß über seine Staatsange-
hörigkeit, sowie die aller Mitreisenden 
informieren, ferner über etwaige 
Besonderheiten, wie beispielsweise 
Doppelstaatsbürgerschaften, Staa-
tenlosigkeit, etc..

14.3 Sollten Einreisevorschriften 
einzelner Länder vom Kunden nicht 

eingehalten werden, so dass der Kun-
de deshalb an der Reise verhindert ist, 
kann M-TOURS  den Kunden mit den 
entsprechenden Rücktrittsgebühren 
belasten.

14.4 M-TOURS  haftet nicht für die 
rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa, Reisegenehmigun-
gen und/oder sonstiger Dokumente 
durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde M-TOURS  
mit der Besorgung beauftragt hat, 
es sei denn, dass M-TOURS  eigene 
Pflichten schuldhaft verletzt hat.

15. Zollbestimmungen

Der Kunde ist verpflichtet, sowohl 
die Zollbestimmungen des bereisten 
Landes als auch die des Heimatlandes 
zu beachten. Der Kunde ist verpflich-
tet, sich selbst über die geltenden 
Vorschriften zu informieren.

22. Veranstalter

M-TOURS Erlebnisreisen GmbH

Große Straße 17 - 19

49074 Osnabrück

Telefon: +49 (0)541 60 08 16- 70

Fax: +49 (0)541 60 08 16- 99

E-Mail: info@m-tours.de 

Internet: www.m-tours.de
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